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Gesamte Rechtsvorschrift für Kapitalverkehrsteuergesetz, Fassung vom 29.12.2010 

Langtitel 

Kapitalverkehrsteuergesetz (KVG) Vom 16. Oktober 1934 
StF: dRGBl. I S 1058/1934 

Änderung 

StGBl. Nr. 99/1945 
StGBl. Nr. 231/1945 
BGBl. Nr. 57/1948 (NR: GP V RV 503 AB 539 S. 76. BR: S. 28.) 
BGBl. Nr. 158/1966 (NR: GP XI RV 115 AB 151 S. 18. BR: S. 244.) 
BGBl. Nr. 282/1969 (VfGH) 
BGBl. Nr. 131/1972 (VfGH) 
BGBl. Nr. 10/1991 (NR: GP XVIII IA 9/A AB 23 S. 5. BR: AB 4004 S. 535.) 
BGBl. Nr. 532/1993 (NR: GP XVIII RV 1130 AB 1170 S. 127. BR: AB 4571 S. 573.) 
(EWR/Anh. IX: 373L0183, 377L0780, 389L0646, 389L0299, 389L0647, 391L0031, 383L0350, 
386L0635, 389L0117, 391L0308; EWR/Anh. XIX: 387L0102) 
BGBl. Nr. 818/1993 (NR: GP XVIII RV 1237 AB 1301 S. 137. BR: 4662 und 4663 AB 4657 S. 576.) 
BGBl. Nr. 629/1994 (NR: GP XVIII RV 1713 AB 1821 S. 172. BR: AB 4859 S. 589.) 
BGBl. Nr. 21/1995 (NR: GP XIX RV 26 AB 53 S. 12. BR: 4960 AB 4950 S. 593.) 
BGBl. Nr. 50/1995 (K über Idat) 
BGBl. I Nr. 28/1999 (NR: GP XX RV 1471 AB 1505 S. 150. BR: 5816 AB 5840 S. 647.) 
BGBl. I Nr. 106/1999 (NR: GP XX RV 1766 AB 1858 S. 176. BR: 5965 AB 5976 S. 656.) 
BGBl. I Nr. 194/1999 (DFB) 
BGBl. I Nr. 198/1999 (VfGH) 
BGBl. II Nr. 79/2000 
BGBl. I Nr. 29/2000 (NR: GP XXI RV 87 AB 101 S. 26. BR: 6106 AB 6107 S. 665.) 
[CELEX-Nr.: 377L0388, 391L0680] 
BGBl. II Nr. 324/2000 
BGBl. I Nr. 144/2001 (NR: GP XXI RV 827 AB 859 S. 84. BR: AB 6515 S. 682.) 
BGBl. I Nr. 52/2009 (NR: GP XXIV RV 113 und Zu 113 AB 198 S. 21. BR: AB 8112 S. 771.) 
BGBl. I Nr. 9/2010 (NR: GP XXIV RV 477 AB 499 S. 51. BR: AB 8253 S. 780.) 

Präambel/Promulgationsklausel 

Einleitung § 1 

Teil I: Gesellschaftsteuer §§ 2 bis 10 

Teil II: Wertpapiersteuer §§ 11 bis 16 

Teil III: Börsenumsatzsteuer §§ 17 bis 34 

Teil IV: Gemeinsame Vorschriften §§ 35 bis 38 

Text 

§ 1 

Einleitung 

Kapitalverkehrsteuern im Sinn dieses Gesetzes sind: 

 1. die Gesellschaftsteuer, 

 2. die Wertpapiersteuer, 

 3. die Börsenumsatzsteuer. 
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Teil I 

Gesellschaftsteuer 

§ 2 

Gegenstand der Steuer 

Der Gesellschaftsteuer unterliegen 

 1. der Erwerb von Gesellschaftsrechten an einer inländischen Kapitalgesellschaft durch den ersten 
Erwerber; 

 2. Leistungen, die von den Gesellschaftern einer inländischen Kapitalgesellschaft auf Grund einer 
im Gesellschaftsverhältnis begründeten Verpflichtung bewirkt werden (Beispiele: weitere 
Einzahlungen, Nachschüsse). Der Leistung eines Gesellschafters steht es gleich, wenn die 
Gesellschaft mit eigenen Mitteln die Verpflichtung des Gesellschafters abdeckt; 

 3. freiwillige Leistungen eines Gesellschafters an eine inländische Kapitalgesellschaft, wenn das 
Entgelt in der Gewährung erhöhter Gesellschaftsrechte besteht (Beispiel: Zuzahlungen bei 
Umwandlung von Aktien in Vorzugsaktien); 

 4. folgende freiwillige Leistungen eines Gesellschafters an eine inländische Kapitalgesellschaft, 
wenn die Leistung geeignet ist, den Wert der Gesellschaftsrechte zu erhöhen: 

 a) Zuschüsse, 

 b) Verzicht auf Forderungen, 

 c) Überlassung von Gegenständen an die Gesellschaft zu einer den Wert nicht erreichenden 
Gegenleistung, 

 d) Übernahme von Gegenständen der Gesellschaft zu einer den Wert übersteigenden 
Gegenleistung; 

 5. die Verlegung der Geschäftsleitung oder des satzungsmäßigen Sitzes einer ausländischen 
Kapitalgesellschaft in das Inland, wenn die Kapitalgesellschaft durch diese Verlegung zu einer 
inländischen wird. Dies gilt nicht, wenn die Kapitalgesellschaft ihre Geschäftsleitung oder ihren 
satzungsmäßigen Sitz vor der Verlegung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hatte; 

 6. die Zuführung von Anlage- oder Betriebskapital durch eine ausländische Kapitalgesellschaft an 
ihre inländische Niederlassung. Dies gilt nicht, wenn die ausländische Kapitalgesellschaft ihre 
Geschäftsleitung oder ihren satzungsmäßigen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union hat. 

Beachte 

 
Bezugszeitraum: ab 1. 1. 1995 
§ 38 Abs. 1 idF BGBl. Nr. 629/1994 
 

§ 3 

Doppelgesellschafter 

Die Steuerpflicht wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß Leistungen (§ 2) nicht von Gesellschaftern 
bewirkt werden, sondern von Personenvereinigungen oder Körperschaften, an denen die Gesellschafter 
als Mitglieder oder Gesellschafter beteiligt sind. 

Beachte 

 
Bezugszeitraum: ab 1. 1. 1995 
§ 38 Abs. 1 idF BGBl. Nr. 21/1995 
 

§ 4 

Kapitalgesellschaften 

(1) Kapitalgesellschaften sind 

 1. Aktiengesellschaften, 

 2. Gesellschaften mit beschränkter Haftung. 
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(2) Als Kapitalgesellschaften im Sinne dieses Gesetzes gelten auch 

 1. Kommanditgesellschaften, zu deren persönlich haftenden Gesellschaftern eine 
Kapitalgesellschaft gehört, 

 2. Kommandit-Erwerbsgesellschaften, zu deren persönlich haftenden Gesellschaftern eine 
Kapitalgesellschaft gehört, 

 3. Gesellschaften, die nach ausländischem Recht gegründet worden sind und den in Abs. 1 oder 
Abs. 2 Z 1 oder Z 2 bezeichneten Gesellschaften entsprechen. 

(3) Kapitalgesellschaften gelten als inländische, wenn 

 1. der Ort der Geschäftsleitung sich im Inland befindet oder 

 2. sie ihren satzungsmäßigen Sitz im Inland haben und der Ort ihrer Geschäftsleitung sich nicht in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union befindet. 

(4) Als ausländische Kapitalgesellschaften gelten die in den Abs. 1 und 2 bezeichneten 
Gesellschaften, soweit sie nicht nach Abs. 3 inländische Kapitalgesellschaften sind. 

Beachte 

 
Bezugszeitraum: ab 1. 1. 1995 
§ 38 Abs. 1 idF BGBl. Nr. 629/1994 
 

§ 5 

Gesellschaftsrechte 

(1) Als Gesellschaftsrechte an Kapitalgesellschaften gelten: 

 1. Aktien und sonstige Anteile, ausgenommen die Anteile der persönlich haftenden Gesellschafter 
einer Kommanditgesellschaft oder einer Kommandit-Erwerbsgesellschaft, 

 2. Genußrechte, 

 3. Forderungen, die eine Beteiligung am Gewinn oder Liquidationserlös der Gesellschaft gewähren. 

(2) Als Gesellschafter gelten die Personen, denen die im Abs. 1 bezeichneten Gesellschaftsrechte 
zustehen. 

Beachte 

 
Bezugszeitraum: ab 1. 1. 1995 
§ 38 Abs. 1 idF BGBl. Nr. 629/1994 
 

§ 6 

Ausnahmen von der Besteuerung 

(1) Von der Besteuerung sind ausgenommen 

 1. die im § 2 bezeichneten Rechtsvorgänge bei inländischen Kapitalgesellschaften, 

 a) die der Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke nach Maßgabe der 
§§ 34 bis 47 der BAO in der jeweils geltenden Fassung dienen, 

 b) die der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, Gas, Elektrizität oder Wärme, dem 
öffentlichen Verkehr oder dem Hafenbetrieb dienen (Versorgungsbetriebe), wenn die Anteile 
an der Gesellschaft ausschließlich dem Bund, einem Land, einer Gemeinde, einem 
Gemeindeverband oder einem Zweckverband gehören und die Erträge der Gesellschaft 
ausschließlich diesen Körperschaften zufließen; 

 2. Rechtsvorgänge, wenn und soweit der Erwerb von Gesellschaftsrechten oder deren Erhöhung 
beruht auf 

 a) der Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine Kapitalgesellschaft anderer Rechtsform. 
Dies gilt nicht für die Anteile, die erst durch die Umwandlung zu Gesellschaftsrechten im 
Sinne dieses Gesetzes werden; 

 b) einer Erhöhung des Nennkapitals durch Umwandlung von 
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 aa) Rechten und Forderungen im Sinne des § 5 Abs. 1 Z 2 und 3, deren Erwerb der 
Gesellschaftsteuer unterlegen hat; 

 bb) Rücklagen, die aus Mitteln, die der Gesellschaftsteuer unterlegen haben, gebildet wurden; 

 cc) Darlehen eines Gesellschafters, deren Gewährung der Gesellschaftsteuer unterlegen hat; 

 3. der Erwerb von Gesellschaftsrechten oder deren Erhöhung, wenn und soweit auf die 
Kapitalgesellschaft als Gegenleistung das gesamte Vermögen, ein Betrieb oder Teilbetrieb einer 
anderen Kapitalgesellschaft übertragen wird. Dies gilt nicht, wenn die Kapitalgesellschaft, an der 
Gesellschaftsrechte erworben werden, für die übernommenen Sacheinlagen bare Zahlungen oder 
sonstige Leistungen von mehr als 10% des Nennwertes der Gesellschaftsrechte leistet oder 
gewährt. 

(2) Fallen die im Abs. 1 Z 1 bezeichneten Voraussetzungen für die Ausnahme von der Besteuerung 
nachträglich fort, so werden damit die Rechtsvorgänge steuerpflichtig, die sich innerhalb der letzten fünf 
Jahre vor dem Fortfall der Voraussetzungen ereignet haben und noch nicht versteuert sind. 

Beachte 

 
Bezugszeitraum: ab 1. 1. 1995 
§ 38 Abs. 1 idF BGBl. Nr. 629/1994 
 

§ 7 

Bemessungsgrundlage 

(1) Die Steuer wird berechnet 

 1. beim Erwerb von Gesellschaftsrechten (§ 2 Z 1) 

 a) wenn eine Gegenleistung zu bewirken ist: 

vom Wert der Gegenleistung. Zur Gegenleistung gehören auch die von den Gesellschaftern 
übernommenen Kosten der Gesellschaftsgründung oder Kapitalerhöhung, dagegen nicht die 
Gesellschaftsteuer, die für den Erwerb der Gesellschaftsrechte zu entrichten ist, 

 b) wenn keine Gegenleistung zu bewirken ist: vom Wert der Gesellschaftsrechte; 

 2. bei Leistungen (§ 2 Z 2 bis 4): vom Wert der Leistung; 

 3. bei der Verlegung der Geschäftsleitung oder des satzungsmäßigen Sitzes einer ausländischen 
Kapitalgesellschaft (§ 2 Z 5): vom Wert der Gesellschaftsrechte; 

 4. bei der Zuführung von Anlage- oder Betriebskapital an inländische Niederlassungen 
ausländischer Kapitalgesellschaften (§ 2 Z 6): vom Wert des Anlage- oder Betriebskapitals. 

(2) Als Wert der Gesellschaftsrechte (Abs. 1 Z 1 lit. b und Abs. 1 Z 3) ist mindestens der Nennwert 
abzüglich der darauf ausstehenden Einlagen anzusetzen. 

Beachte 

 
Bezugszeitraum: ab 1. 1. 1995 
§ 38 Abs. 1 idF BGBl. Nr. 629/1994 
 

§ 8 

Steuersatz 

Die Steuer beträgt 1% der Bemessungsgrundlage. 

Beachte 

 
Bezugszeitraum: ab 1. 1. 1995 
§ 38 Abs. 1 idF BGBl. Nr. 629/1994 
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§ 9 

Steuerschuldner 

(1) Steuerschuldner ist die Kapitalgesellschaft. 

(2) Für die Steuer haften 

 1. beim Erwerb von Gesellschaftsrechten: der Erwerber, 

 2. bei Leistungen: wer die Leistung bewirkt. 

Beachte 

Zum Bezugszeitraum vgl. § 38 Abs. 3c idF BGBl. I Nr. 144/2001. 

§ 10 

Erklärungspflicht 

(1) Über Rechtsvorgänge, die der Gesellschaftsteuer unterliegen, ist bis zum 15. Tag des auf den 
Kalendermonat, in dem der Rechtsvorgang stattgefunden hat, zweitfolgenden Monats, beim Finanzamt 
eine Abgabenerklärung vorzulegen. Dies gilt auch für Rechtsvorgänge, die von der Besteuerung 
ausgenommen sind. Ist über den Rechtsvorgang eine Urkunde aufgenommen worden, so ist diese der 
Abgabenerklärung in Abschrift anzuschließen. Diese Verpflichtungen entfallen insgesamt bei 
Rechtsvorgängen, für die gemäß § 10a eine Selbstberechnung der Steuer erfolgt. 

(2) Zur Vorlage der Abgabenerklärung sind die am Rechtsvorgang Beteiligten sowie die Notare, 
Rechtsanwälte und sonstigen Bevollmächtigten, die bei dem Rechtsvorgang oder bei der Errichtung der 
Vertragsurkunde über den Rechtsvorgang mitgewirkt haben, zur ungeteilten Hand verpflichtet. Notare, 
Rechtsanwälte und Wirtschaftstreuhänder haben die Abgabenerklärung elektronisch zu übermitteln, 
sofern dies dem Notar, Rechtsanwalt oder Wirtschaftstreuhänder auf Grund seiner technischen 
Voraussetzungen zumutbar ist. Ist über den in der elektronischen Abgabenerklärung enthaltenen 
Rechtsvorgang eine Urkunde errichtet worden, die in ein durch Bundesgesetz vorgesehenes 
Urkundenarchiv aufgenommen wurde, so ist der Abgabenbehörde der Zugriffscode zu dieser Urkunde 
bekannt zu geben. Die Abgabenbehörden sind berechtigt, auf diese Urkunde lesend zuzugreifen. 
Abweichend von Abs. 1 ist die Urkunde nur über Verlangen der Abgabenbehörde vorzulegen; auf der 
Urkunde ist der im automationsunterstützten Verfahren vergebene Ordnungsbegriff (Erfassungsnummer) 
anzugeben. Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, die Übermittlung der elektronischen 
Abgabenerklärung mit Verordnung näher zu regeln. 

Selbstberechnung der Steuer durch Parteienvertreter 

§ 10a. (1) Rechtsanwälte, Notare und Wirtschaftstreuhänder (Parteienvertreter) sind nach Maßgabe 
der Abs. 1 bis 5 befugt, die Steuer für die im § 2 bezeichneten Rechtsvorgänge auch vor Entstehung des 
Abgabenanspruches als Bevollmächtigte eines Steuerschuldners selbst zu berechnen, wenn die 
Selbstberechnung innerhalb der Frist für die Vorlage der Abgabenerklärung (§ 10 Abs. 1) erfolgt. 

(2) Parteienvertreter haben für Rechtsvorgänge, für die sie eine Selbstberechnung vornehmen, 
spätestens am 15. Tag (Fälligkeitstag) des auf den Kalendermonat (Anmeldungszeitraum), in dem die 
Selbstberechnung erfolgt, zweitfolgenden Kalendermonats eine Anmeldung über die selbst berechneten 
Rechtsvorgänge beim zuständigen Finanzamt vorzulegen. Die Selbstberechnung und Anmeldung hat 
elektronisch zu erfolgen. Ist über einen der in der elektronischen Anmeldung enthaltenen Rechtsvorgänge 
eine Urkunde errichtet worden, die in ein durch Bundesgesetz vorgesehenes Urkundenarchiv 
aufgenommen wurde, so ist der Abgabenbehörde der Zugriffscode zu dieser Urkunde bekannt zu geben. 
Die Abgabenbehörden sind berechtigt, auf diese Urkunde lesend zuzugreifen. Die Anmeldung gilt als 
Abgabenerklärung. Wird die Steuer vor Entstehung des Abgabenanspruches selbst berechnet und eine 
Selbstberechnungserklärung (Abs. 6) ausgestellt, um eine Eintragung im Firmenbuch zu ermöglichen, ist 
der Selbstberechnung die voraussichtliche Höhe der Abgabe zu Grunde zu legen. Ist über den 
Rechtsvorgang eine Schrift errichtet worden, so ist darauf der Umstand der Selbstberechnung und der im 
automationsunterstützten Verfahren vergebene Ordnungsbegriff (Erfassungsnummer) anzubringen. Die 
Abgabenbehörden sind befugt, Prüfungen hinsichtlich sämtlicher in die Anmeldungen aufzunehmenden 
Angaben durchzuführen. 

(3) Der Parteienvertreter hat die Abschriften (Durchschriften) der Erklärungen (Abs. 6) und die 
Abschriften (Durchschriften, Gleichschriften) der über den Rechtsvorgang ausgefertigten Schriften sieben 
Jahre aufzubewahren. Im Übrigen ist § 132 BAO anzuwenden. 
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(4) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, die elektronische Selbstberechnung und 
Anmeldung durch Verordnung näher zu regeln. 

(5) Die selbst berechnete Steuer ist spätestens am Fälligkeitstag zu entrichten. Im Zweifel ist bei den 
betreffenden Steuerschuldnern eine verhältnismäßige Entrichtung anzunehmen. Eine gemäß § 201 BAO 
festgesetzte Steuer hat den in Abs. 2 genannten Fälligkeitstag, frühestens jedoch den Tag, an dem die 
Abgabenschuld entstanden ist. 

(6) Der Parteienvertreter ist befugt, unter Verwendung des amtlichen Vordruckes gegenüber dem 
Firmenbuchgericht je Rechtsvorgang zu erklären, daß eine Selbstberechnung gemäß § 10a vorgenommen 
wurde (Selbstberechnungserklärung). 

(7) Eine nach Abs. 2 selbst berechnete Abgabe ist auf Antrag insoweit zu erstatten, als keine 
Steuerschuld entstanden ist. Die Voraussetzungen für die Erstattung sind vom Antragsteller 
nachzuweisen. Kapitalgesellschaften, die ihre Rechtspersönlichkeit erst durch die Eintragung in das 
Firmenbuch erlangen, sind in Erstattungsverfahren parteifähig und von den vorgesehenen Organen zu 
vertreten. 

(8) Der Parteienvertreter haftet für die Entrichtung der selbstberechneten Steuer. 

(9) Das für die Erhebung der Steuer sachlich zuständige Finanzamt, von dessen Bereich aus der 
Parteienvertreter seine Berufstätigkeit vorwiegend ausübt, kann die Befugnisse gemäß Abs. 1 mit 
Bescheid aberkennen, wenn der Parteienvertreter vorsätzlich oder wiederholt grob fahrlässig die 
Bestimmungen der Abs. 1 bis 6 verletzt. Die Aberkennung kann für mindestens drei Jahre oder 
unbefristet erfolgen. Sie ist hinsichtlich des Amtsbereiches aller sachlich zuständigen Finanzämter 
wirksam. Von der Aberkennung sowie von deren Aufhebung sind die vier Präsidenten der 
Oberlandesgerichte zu verständigen. Bei unbefristeter Aberkennung kann frühestens fünf Jahre nach 
Aberkennung auf Antrag des Parteienvertreters der Aberkennungsbescheid aufgehoben werden, wenn 
glaubhaft ist, daß der Parteienvertreter in Hinkunft seinen abgabenrechtlichen Pflichten nachkommen 
wird. 

Beachte 

 
Bezugszeitraum von Abs. 1 Z 1 endet mit 31. 12. 1967 (BGBl. 
Nr. 158/1966). 
 

Teil II 

Wertpapiersteuer 

§ 11 

Gegenstand der Steuer 

(1) Der Wertpapiersteuer unterliegen: 

 1. der Erwerb verzinslicher Forderungsrechte gegen einen inländischen Schuldner durch den ersten 
Erwerber, wenn die Forderungsrechte in Schuldverschreibungen verbrieft sind; 

 2. der Erwerb verzinslicher Forderungsrechte gegen einen ausländischen Schuldner auf Grund der 
ersten Veräußerung im Inland, wenn die Forderungsrechte in Schuldverschreibungen verbrieft 
sind und sich die Schuldverschreibungen im Inland befinden; 

 3. der Erwerb von Gesellschaftsrechten an einer ausländischen Kapitalgesellschaft auf Grund der 
ersten Veräußerung im Inland, wenn die Gesellschaftsrechte in Wertpapieren (einschließlich 
Zwischenscheinen) verbrieft sind und sich die Wertpapiere im Inland befinden. 

(2) Dem Erwerb von Forderungsrechten und Gesellschaftsrechten steht der Erwerb eines Pfandrechts 
oder Zurückbehaltungsrechts an den Wertpapieren (Schuldverschreibungen und verbrieften 
Gesellschaftsrechten) gleich. 

(3) Als erste Veräußerung im Inland (Absatz 1 Ziffern 2, 3) gilt es nicht, wenn das der Veräußerung 
zugrunde liegende Geschäft durch Briefwechsel, Telegramm, Fernsprecher oder Funkspruch zwischen 
einem Ort des Inlands und einem Ort des Auslands zustande gekommen ist. Dagegen gilt als erste 
Veräußerung im Inland die Ausgabe eines Wertpapiers im Inland an einen im Ausland befindlichen 
Erwerber. 

(4) Als erste Veräußerung im Inland gilt es außerdem nicht, wenn ein inländischer Kommissionär, 
der für Rechnung eines inländischen Kommittenten ein Wertpapier durch ein im Ausland 
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abgeschlossenes Geschäft erworben hat, in Ausführung des Kommissionsgeschäfts das Wertpapier dem 
inländischen Kommittenten übereignet. 

§ 12 

Schuldverschreibungen 

(1) Als Schuldverschreibungen gelten Wertpapiere, in denen verzinsliche Forderungsrechte verbrieft 
sind, wenn die Wertpapiere 

 1. auf den Inhaber lauten oder 

 2. durch Indossament übertragen werden können oder 

 3. in Teilabschnitten ausgefertigt sind oder 

 4. mit Zinsscheinen (Rentenscheinen) versehen sind. 

(2) Den Schuldverschreibungen stehen Rentenverschreibungen und Zwischenscheine über 
Einzahlungen auf die Wertpapiere und solche Schuldbucheintragungen gleich, bei denen der Gläubiger 
verlangen kann, daß ihm an Stelle seiner Schuldbuchforderung eine Schuldverschreibung erteilt wird. 

§ 13 

Ausnahmen von der Besteuerung 

(1) Von der Besteuerung ausgenommen ist der Erwerb von Forderungsrechten 

 1. gegen das Reich, ein Land, eine inländische Gemeinde, einen Gemeindeverband, einen 
Zweckverband, den Umschuldungsverband Deutscher Gemeinden oder gegen die Deutsche 
Reichsbahn-Gesellschaft, 

 2. gegen inländische Unternehmen, die der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, Gas, 
Elektrizität oder Wärme, dem öffentlichen Verkehr oder dem Hafenbetrieb dienen 
(Versorgungsbetriebe), wenn die Anteile am Unternehmen ausschließlich dem Reich, einem 
Land, einer Gemeinde, einem Gemeindeverband oder einem Zweckverband gehören und die 
Erträge des Unternehmens ausschließlich diesen Körperschaften zufließen. 

 3. gegen inländische öffentlich-rechtliche Kreditinstitute und öffentliche Hypothekenbanken. 

(2) Fallen die im Absatz 1 Ziffer 2 bezeichneten Voraussetzungen für die Ausnahme von der 
Besteuerung nachträglich fort, so wird damit der Erwerb der Forderungsrechte steuerpflichtig, der 
innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Fortfall der Voraussetzungen stattgefunden hat und noch nicht 
versteuert ist. 

§ 14 

Steuermaßstab 

(1) Die Steuer wird berechnet: 

 1. beim Erwerb von Forderungsrechten: 

vom Nennbetrag der Schuldverschreibung. 

Bei Rentenverschreibungen, in denen ein Nennbetrag nicht angegeben ist, tritt an die Stelle des 
Nennbetrags das Fünfundzwanzigfache der Jahresrente; 

 2. beim Erwerb von Gesellschaftsrechten an einer ausländischen Kapitalgesellschaft: 

 a) regelmäßig vom Erwerbspreis, 

 b) vom Wert der Wertpapiere, wenn er den Erwerbspreis übersteigt, 

 c) vom Nennbetrag der Wertpapiere, wenn er sowohl den Erwerbspreis als auch den Wert der 
Wertpapiere übersteigt. 

Bei nicht voll bezahlten Gesellschaftsrechten wird dem Erwerbspreis (zu a) und dem Wert der 
Wertpapiere (zu b) der Betrag der ausstehenden Einzahlungen hinzugerechnet. 

(2) In ausländischer Währung ausgedrückte Beträge werden nach den für die Wechselsteuer 
geltenden Vorschriften umgerechnet. Lautet ein Wertpapier auf mehrere Währungen, so ist die Währung 
maßgebend, die den höchsten Steuerbetrag ergibt. 

§ 15 

Steuersatz 

(1) Die Steuer beträgt für jede angefangenen 10 Schilling 

   Groschen 

1.  beim Erwerb von Forderungsrechten  
 a) gegen inländische Schiffspfandbriefbanken, inländische 5 
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Eisenbahngesellschaften und gegen Wohnungsunternehmen, die als 
gemeinnützig oder als Organe der staatlichen Wohnungspolitik 
anerkannt sind 

 b) gegen andere Schuldner 10 
2.  beim Erwerb von Gesellschaftsrechten an ausländischen 

Kapitalgesellschaften 
20 

(2) Die Steuer beträgt mindestens 10 Groschen. Höhere Steuerbeträge sind auf 10 Groschen nach oben 
abzurunden. Die Steuer wird für jedes Wertpapier besonders berechnet. 

§ 16 

Steuerschuldner 

(1) Steuerschuldner ist der, von dem der Erwerber das Wertpapier erwirbt. 

(2) Für die Steuer haftet jeder Erwerber des Wertpapiers. 

§ 16a 

Nichterhebung der Wertpapiersteuer 

Die Wertpapiersteuer wird für nach dem 31. Dezember 1994 eintretende Vorgänge nicht erhoben. 

Teil IV 

Gemeinsame Vorschriften 

§ 35 

Verhältnis der Kapitalverkehrsteuern zueinander 

Unterliegt ein Rechtsvorgang der Gesellschaftsteuer und der Börsenumsatzsteuer oder der 
Wertpapiersteuer und der Börsenumsatzsteuer, so wird die Börsenumsatzsteuer neben der 
Gesellschaftsteuer oder Wertpapiersteuer erhoben. 

§ 36 

Fälligkeit 

Die Steuer wird zwei Wochen nach Entstehung der Steuerschuld fällig. Dies gilt nicht für die 
Gesellschaftsteuer. 

§ 37 

Pauschalierung 

Mit Zustimmung des Steuerpflichtigen kann das Finanzamt von der genauen Ermittlung des 
Steuerbetrags absehen und die Steuer in einem Pauschbetrag festsetzen. 

§ 38 

Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen, Nichtanwendung und Außerkrafttreten von 
Rechtsvorschriften, Vollzug 

(1) 1. Teil I in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 629/1994 ist mit Ausnahme des § 2 Z 5 
zweiter Satz und Z 6 zweiter Satz und der Wortfolge „und der Ort ihrer Geschäftsleitung sich nicht in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union befindet” im § 4 Abs. 3 Z 2 auf alle Rechtsvorgänge 
anzuwenden, für welche die Steuerschuld nach dem 31. Dezember 1994 entsteht; § 2 Z 5 zweiter Satz und 
Z 6 zweiter Satz sowie die Wortfolge „und der Ort ihrer Geschäftsleitung sich nicht in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union befindet” im § 4 Abs. 3 Z 2 sind auf alle Rechtsvorgänge 
anzuwenden, für welche die Steuerschuld ab dem Inkrafttreten des Vertrages über den Beitritt Österreichs 
zur Europäischen Union 

1
) entsteht. 

 2. § 22 Abs. 1 Z 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 629/1994 ist auf 
Anschaffungsgeschäfte anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1994 abgeschlossen werden. 

 3. § 10 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 28/1999 ist auf Rechtsvorgänge 
anzuwenden, die nach dem 30. Juni 1999 stattfinden. § 10a ist auf Rechtsvorgänge, für welche 
die Steuerschuld nach dem 30. Juni 1999 entsteht sowie auf Sachverhalte anzuwenden, für 
welche die Gesellschaftsteuer vor Entstehung der Steuerschuld nach dem 30. Juni 1999 selbst 
berechnet wird. 

(2) Rechtsvorgänge gemäß § 2 betreffend Kommandit-Erwerbsgesellschaften sind von der 
Gesellschaftsteuerpflicht ausgenommen, wenn der den Rechtsvorgang betreffende Vertrag der Gebühr 
gemäß § 33 TP 16 GebG 1957 in der vor dem 1. Jänner 1995 geltenden Fassung unterlegen ist. 
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(3) Der Erste Teil und der Vierte Teil, soweit sich dieser auf die Gesellschaftsteuer bezieht, der 
Durchführungsbestimmungen zum Kapitalverkehrsteuergesetz vom 17. Dezember 1934, RMBl. S. 839, 
sind auf Rechtsvorgänge, für welche die Steuerschuld nach dem 31. Dezember 1994 entsteht, nicht mehr 
anzuwenden. 

(3a) Mit Ablauf des 30. September 2000 treten Teil III (Börsenumsatzsteuer) sowie die 
Durchführungsbestimmungen zum Kapitalverkehrsteuergesetz vom 17. Dezember 1934, RMBl. S 839, 
außer Kraft. Diese Vorschriften sind letztmalig auf Anschaffungsgeschäfte anzuwenden, bei denen die 
Steuerschuld vor dem 1. Oktober 2000 entsteht. Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, diese 
Zeitpunkte nach Maßgabe der Möglichkeiten zur Schaffung der technischen Rahmenbedingungen für die 
Einführung einer Spekulationsertragsteuer (§ 30 Abs. 8 des Einkommensteuergesetzes 1988) bis 
spätestens 30. September 2001 bzw. 1. Oktober 2001 zu verschieben. 

(3b) § 25 Abs. 2 zweiter Satz ist auf Anschaffungsgeschäfte anzuwenden, die nach dem 30. Juni 
2000 verwirklicht werden. 

(3c) Die §§ 10 Abs. 2 und 10a Abs. 1 bis 4, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 144/2001, sind auf alle Rechtsvorgänge anzuwenden, für die die Steuerschuld nach dem 
31. Dezember 2001 entsteht. Rechtsvorgänge, für die die Steuerschuld im Jänner 2002 entsteht und für 
die von der Möglichkeit der Selbstberechnung Gebrauch gemacht wird, sind spätestens in die am 
15. April 2002 vorzulegende Anmeldung aufzunehmen; wird von der Möglichkeit der Selbstberechnung 
nicht Gebrauch gemacht, so ist die Abgabenerklärung für diese Rechtsvorgänge spätestens am 15. April 
2002 elektronisch zu übermitteln. Die §§ 10 Abs. 2 und 10a Abs. 1 bis 4, jeweils in der Fassung vor dem 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 144/2001, sind auf alle Rechtsvorgänge anzuwenden, für die die Steuerschuld 
vor dem 1. Jänner 2002 entsteht. 

(4) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Finanzen betraut. 

__________________________________________________ 
1
) Die Kundmachung des Vertrages und seines Inkrafttretens wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 

Artikel I 

(Anm.: zu § 11) 

Die Wertpapiersteuer gemäß § 11 Abs. 1 Z 1 des Kapitalverkehrsteuergesetzes vom 16. Oktober 
1934, DRGBl. I S. 1058, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 57/1948 ist für Vorgänge, die 
nach dem 31. Dezember 1967 eintreten, nicht mehr zu erheben. 

Artikel XVI 

Kapitalverkehrsteuergesetz 

(Anm.: zu den §§ 24 und 27, dRGBl. I S 1058/1934) 

Das Kapitalverkehrsteuergesetz vom 16. Oktober 1934, deutsches RGBl. I. S 1058, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 158/1966, durch die Kundmachungen des Bundeskanzlers BGBl. 
Nr. 282/1969 und BGBl. Nr. 131/1972 sowie durch Artikel XXII Abs. 3 des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 10/1991, wird wie folgt geändert: 

(Anm.: Z 1 bis Z 3 betreffen die Änderungen des Kapitalverkehrsteuergesetzes) 

4. Die Z 2 und 3 sind auf Anschaffungsgeschäfte anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1993 
abgeschlossen werden. 


